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Einführung 

Großschutzgebiete, d.h. Nationalparke, Bio-
sphärenreservate und Naturparke, sind so-
wohl national als auch international für die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt von gro-
ßer Bedeutung. Sie erfüllen wichtige ökolo-
gische und gesellschaftliche Funktionen.  

Dies spiegelt sich u.a. in der Konvention 
über die biologische Vielfalt wieder, die in 
einem Arbeitsprogramm zu Schutzgebieten 
verbindliche Ziele festgelegt hat (www.bfn. 
de/0308_gebietsschutz). Danach soll bis 
2010 weltweit ein umfassendes, effektiv ge-
managtes und ökologisch repräsentatives 
Schutzgebietsnetz an Land und bis 2012 im 
Meer errichtet werden. Das Programm ent-
hält u.a. konkrete Ziele und Maßnahmen zur 
Planung von Schutzgebieten, zu Aspekten 
des Managements sowie zur Bewertung 
und zum Monitoring. Deutschland hat auf 
diesem Gebiet schon viel geleistet, z.B. 
durch die Ausweisung weiterer Großschutz-
gebiete in den letzten Jahren oder bei der 
Erarbeitung geeigneter Methoden für die 
Bewertung der Managementeffektivität in 
Schutzgebieten (Evaluierung). Es sind je-
doch in der Zukunft verstärkte Anstrengun-
gen erforderlich, um sich weiteren Heraus-
forderungen wie z.B. des anhaltenden Ver-
lustes an biologischer Vielfalt oder des Kli-
mawandels zu stellen.  

Großschutzgebiete spielen eine wichtige 
Rolle bei der Umsetzung der Nationalen 
Strategie der Bundesregierung zur biologi-
schen Vielfalt. So wird in der Nationalen 
Strategie der Ausweisung ausreichend gro-
ßer Schutzgebiete und deren Vernetzung zu 
einem funktional zusammenhängenden Bio-
topverbundsystem eine zentrale Bedeutung 

für die Erhaltung der biologischen Vielfalt 
beigemessen. Des Weiteren spielen Groß-
schutzgebiete eine entscheidende Rolle für 
die Erreichung des Ziels, bis zum Jahr 2020 
auf mindestens 2 % der Landesfläche 
Deutschlands großflächig Wildnis zu entwi-
ckeln. Mit ihren Aktivitäten zu Bildung und 
Öffentlichkeitsarbeit erfüllen Großschutzge-
biete zudem wichtige Aufgaben zur Be-
wusstseinsbildung und Kommunikation zur 
biologischen Vielfalt. 

Eine wichtige Voraussetzung für die Aus-
weisung zusätzlicher sowie die Weiterent-
wicklung und das erforderliche Management 
bestehender Großschutzgebiete ist die Nut-
zung vorhandener und die Schaffung neuer 
Finanzierungsinstrumente. So enthält die 
globale ökonomisch ausgerichtete TEEB-
Studie (The Economics of Ecosystems and 
Biodiversity) über die wirtschaftlichen Aus-
wirkungen des Biodiversitätsverlustes und 
die Maßnahmen und Kosten ihrer Überwin-
dung auch konkrete Vorschläge für Schutz-
gebiete. Zum Beispiel wäre zu prüfen, inwie-
weit diese eine zusätzliche finanzielle Hono-
rierung für die von ihnen erbrachten Öko-
systemdienstleitungen (z.B. für ihre Beiträge 
zum Klima- und Hochwasserschutz) erhal-
ten können.  

Das vorliegende Positionspapier wendet 
sich an alle Institutionen und Organisatio-
nen, die an der Ausweisung, der Einrich-
tung, dem Management oder der Finanzie-
rung von Großschutzgebieten direkt oder 
indirekt beteiligt sind. Hierzu zählen auf-
grund ihrer speziellen Zuständigkeiten ins-
besondere auch die Bundesländer.  
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1 Großschutzgebiete in 
 Deutschland 

Unter dem Begriff „Schutzgebiete“ werden 
national und international eine ganze Reihe 
von Kategorien und Prädikaten geführt. Ge-
genstand dieses Positionspapiers sind die 
als Großschutzgebiete zusammengefassten 
Nationalparke, Biosphärenreservate und 
Naturparke. Diese Gebiete können darüber 
hinaus ganz oder teilweise z.B. als Natur-
schutzgebiete (NSG), Landschaftsschutzge-
biete (LSG) oder Bestandteil des Natura 
2000-Schutzgebietsnetzes ausgewiesen sein 
oder ein Prädikat besitzen, wie z.B. das  

Europadiplom oder die Anerkennung als 
UNESCO-Welterbe.  

In Deutschland gibt es derzeit 14 National-
parke, 16 Biosphärenreservate und 101 Na-
turparke, die insgesamt ca. 30 % der Fläche 
Deutschlands einnehmen (vgl. auch Karte 
auf nächster Seite; weitere Informationen: 
www.bfn.de/0308_gebietsschutz.html). Den 
allergrößten Teil machen jedoch Naturparke 
aus, deren Anteil streng geschützter Gebie-
te in der Regel deutlich geringer ist als bei 
den Biosphärenreservaten und insbeson-
dere bei den Nationalparken.  

Nationalparke gemäß § 24 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) mit einer strengen 
Schutzwirkung sollen weitgehend unzerschnitten und überwiegend nicht oder wenig vom 
Menschen beeinflusst sein oder in diese Richtung entwickelt werden. Ihr Flächenanteil an der 
Landfläche Deutschlands beträgt 0,55 %. 

Biosphärenreservate gemäß § 25 BNatSchG dienen sowohl dem Schutz von Natur- als 
auch von Kulturlandschaften. Neben dem Schutz der Arten- und Biotopvielfalt sollen auch 
umweltgerechte Wirtschaftsweisen entwickelt und erprobt werden. Forschung und Bildung 
spielen ebenso eine zentrale Rolle. Damit sollen diese Gebiete als Modellregionen für eine 
nachhaltige Entwicklung dienen. Ihr Flächenanteil beträgt 3,6 %. 

Naturparke gemäß § 27 BNatSchG sind großräumige Landschaften, die der Erholung und 
dem nachhaltigen Tourismus dienen und in denen eine durch vielfältige Nutzung geprägte 
Landschaft mit ihrer Arten- und Biotopvielfalt erhalten und entwickelt werden soll. Hierzu wird 
eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt. Ihr Flächenanteil beträgt rd. 26 %. 

Ziele und Funktionen der Großschutzgebie-
te sind im Bundesnaturschutzgesetz und in 
den Landesnaturschutzgesetzen formuliert. 
Danach dienen alle dem Schutz großräumi-
ger Landschaften, wobei jeweils der Schutz 
der Natur- und/oder der Kulturlandschaft im 
Vordergrund steht. Wie im Bundesnatur-
schutzgesetz formuliert, wird in den Natio-
nalparken prioritär eine ungelenkte, vom 
Menschen nicht aktiv beeinflusste Entwick-
lung geschützt, während in Naturparken der 
Schutz der Kultur- und Erholungslandschaft 
im Mittelpunkt steht (s. Kasten).  

Im internationalen Kontext kommen vor al-
lem die Schutzgebietskategorien der IUCN 

zur Anwendung (EUROPARC 2010). Die 
unterschiedlichen IUCN-Kategorien werden 
über die Managementziele definiert. Die Kri-
terien für die Kategorien sind allgemein ge-
fasst worden, damit sie den regionalen Be-
dingungen angepasst werden können. Die 
IUCN-Kategorien werden am häufigsten bei 
den deutschen Nationalparken als Maßstab 
herangezogen; wobei diese grundsätzlich in 
die IUCN-Kategorie II eingestuft werden.  

Naturparke sind am ehesten der Kategorie V 
„Geschützte Landschaft bzw. Geschütztes 
marines Gebiet“ zuzuordnen. Für die nach 
deutschem Recht ausgewiesenen Biosphä-
renreservate kann die Anerkennung durch 



7  

 



8  

 

die UNESCO und damit die Aufnahme in 
das Weltnetz der Biosphärenreservate be-
antragt werden. Dazu müssen sie jedoch 
bestimmten Kriterien genügen (Deutsches 
MAB-Nationalkomitee 2007). Sie werden 
bisher keiner bestimmten IUCN-Kategorie 
zugeordnet.  

Mit Unterstützung von BMU und BfN wurde 
für die Großschutzgebiete durch EURO-
PARC-Deutschland die Dachmarke „Natio-
nale Naturlandschaften“ entwickelt und im 
November 2005 eingeführt (www.nationale-
naturlandschaften.de). Sie dient der Stär-
kung des Bewusstseins für die nationale und 
internationale Bedeutung der Großschutzge-
biete, z.B. für den Erhalt der biologischen 
Vielfalt in Deutschland. Ferner sollen der Be-
kanntheitsgrad und die Wertschätzung der 
nationalen Naturlandschaften erhöht und die 
Kommunikation zwischen den Gebieten ver-
bessert werden. Inzwischen verwenden rund 
60 % der Großschutzgebiete das „Corporate 
Design“ der Dachmarke. 

2 Ökologische Funktionen der 
Großschutzgebiete 

2.1 Erhalt der biologischen Vielfalt 

Großschutzgebiete leisten einen wesentli-
chen Beitrag zum Schutz der biologischen 
Vielfalt in Deutschland und haben in den 
letzten Jahren entscheidend dazu beigetra-
gen, dass der Rückgang bei wichtigen 
Schlüsselarten wie z.B. Fischotter, Wild-
katze, Schwarzstorch, Seeadler und Kranich 
gestoppt werden konnte bzw. die Populatio-
nen und Verbreitungsgebiete sich sogar 
ausdehnen konnten. Neben den Schutzbe-
mühungen waren hierfür verschiedene Maß-

nahmen zur Wiederherstellung und Ver-
besserung von Lebensräumen erforderlich, 
die nur mit Hilfe intensiver finanzieller Unter-
stützung, z.B. über Förderprogramme, um-
gesetzt werden konnten.  

Seit 1998 wurde in Deutschland das europäi-
sche Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 
aufgebaut, das in der europäischen Union als 
wichtigstes Instrument zum Schutz der biolo-
gischen Vielfalt angesehen wird. Nationalpar-
ke und Biosphärenreservate haben hohe An-
teile an Natura 2000-Gebieten (s. Tabelle). 
Damit bilden insbesondere diese Großschutz-
gebiete die Kernflächen und Räume des Bio-
diversitätsschutzes in Deutschland. 

Trotz des hohen Anteils von Großschutzge-
bieten an der Fläche Deutschlands steht es 
um den Erhalt der biologischen Vielfalt wei-
terhin schlecht. Dies zeigen u.a. die Roten 
Listen der Biotoptypen, Pflanzen und Wir-
beltiere (vgl. Grafik). 

Die wichtigsten Ursachen dafür sind schon 
lange bekannt und umfassen v.a. zu inten-
sive land- und forstwirtschaftliche Nutzung, 
Entwässerung, zu hohe Schadstoff- und 
Nährstoffeinträge, Fragmentierung wertvoller 
Biotope, Bodenversiegelung, Rohstoffgewin-
nung, Gewässerunterhaltung, Nutzungsauf-
gabe extensiv zu bewirtschaftender Ökosys-
teme, Grünlandumbruch, das Einwandern 
nicht einheimischer Arten sowie nicht natur-
verträgliche Freizeit- und Erholungsnutzung 
(z.B. GÜNTHER et al., 2005; RIECKEN et al., 
2010).  

Um diesen Trend aufzuhalten und umzu-
kehren, sind auch im Bereich der Groß-
schutzgebiete Verbesserungen notwendig. 
Dazu bedarf es neben einer Ergänzung und 

  Nationalparke Biosphärenreservate Naturparke 

Flächenanteil FFH-Gebiete * 94,8 % 56,2 % 11,8 % 

Flächenanteil EU-Vogelschutzgebiete * 97 % 65,6 % 12,8 % 

* Vogelschutzgebiete und FFH-Gebiete überlappen sich ebenfalls stark  
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lich, wenn von Seiten der Länder, aber auch 
des Bundes und der EU den Großschutzge-
bieten in ausreichendem Maße Finanzie-
rungsinstrumente zur Verfügung gestellt 
werden. 

Vernetzung des bestehenden Schutzge-
bietssystems einer kontinuierlichen und sys-
tematischen Reduzierung der o.g. Beein-
trächtigungen durch die Entwicklung natur-
verträglicher Nutzungen. Dies ist nur mög-

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Wirbeltiere

Pflanzen

Biotope

Ausgestorben oder verschollen Vom Aussterben bedroht Stark gefährdet 

Gefährdet Gefährdung anzunehmen Extrem selten 

Vorw arnliste Ungefährdet Daten unzureichend 

Handlungserfordernisse 

 In den meisten Naturparken sollte der Erhaltung bzw. Entwicklung der Biodiversität ein 
deutlich höherer Stellenwert zukommen. Nötig sind hier die verstärkte Umstellung auf na-
turverträgliche Nutzungen und die verstärkte Umsetzung konkreter Biotoppflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen sowie die Ausweisung weiterer Naturschutzgebiete. 

 Arten- und Biotopschutzprogramme der Länder und des Bundes bzw. Vertragsnatur-
schutzprogramme sollten effektiver gestaltet bzw. im Umfang erhöht werden und – soweit 
nicht fachliche Gründe dagegen stehen – verstärkt in Naturparken und Biosphärenreserva-
ten eingesetzt werden. 

 Entsprechend der Zielsetzung der Nationalen Biodiversitätsstrategie ist die Umwandlung 
von Flächen in Siedlungs- und Verkehrsflächen erheblich zu vermindern (s. auch BFN 
2008c). Hier sollten die Großschutzgebiete ihrer Vorbildfunktion gerecht werden. 

 Der Biotopverbund ist zu fördern; sowohl innerhalb der Großschutzgebiete, um diese zu 
wirklichen Modelllandschaften zu entwickeln, als auch zwischen den Großschutzgebieten. 

 Zur Überprüfung der Wirkung und Optimierung der durchgeführten Maßnahmen sind an-
gemessene Wirkungskontrollen vorzusehen. Dabei sind Synergien zu anderen Instrumen-
ten (z.B. FFH-Monitoring, FFH-Berichtspflicht) zu nutzen. 
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2.2 Wildnisentwicklung 

Mitteleuropa ist seit Jahrtausenden intensiv 
vom Menschen genutzt und besiedelt, wobei 
die Siedlungsdichte bis heute stark zunahm. 
Wildnisgebiete, in denen ungelenkte dynami-
sche Prozesse stattfinden, sind weitgehend 
aus der Landschaft verschwunden. Flüsse 
und Auen unterliegen nur noch in Ausnah-
mefällen einer ungestörten Dynamik, Mee-
resküsten sind weitgehend eingedeicht, ur-
sprüngliche Moorflächen größtenteils ent-
wässert bzw. landwirtschaftlich genutzt. 
Auch ungestörte Waldökosysteme sind bis 
auf wenige Relikte verschwunden, obwohl 

Mitteleuropa ursprünglich fast auf ganzer 
Fläche mit Urwäldern bedeckt war. Die  
Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
(BMU 2007) sieht vor, dass sich bis zum 
Jahre 2020 die Natur auf 2 % der Bundesflä-
che wieder nach ihren eigenen Gesetzmä-
ßigkeiten ungestört und möglichst großräu-
mig entwickeln und Wildnis entstehen kann. 
Der aktuelle Wildnisanteil – darunter fallen 
die Kernzonen der Großschutzgebiete und 
langfristig abgesicherte, ausreichend große 
nicht genutzte Flächen in anderen Schutzge-
bieten – liegt derzeit noch deutlich unter 1 % 
der terrestrischen Bundesfläche.  

Wildnisgebiet in der Kernzone des Biosphärenreservats Südost-Rügen auf der Insel Vilm (Foto: U. Riecken) 

Bei einem Wildnisgebiet handelt es sich um ein ausgedehntes ursprüngliches oder leicht ver-
ändertes Gebiet, das seinen ursprünglichen Charakter bewahrt hat, eine weitgehend unge-
störte Lebensraumdynamik und biologische Vielfalt (inkl. der Spitzenprädatoren) aufweist, in 
dem keine ständigen Siedlungen sowie sonstige Infrastrukturen mit gravierendem Einfluss 
existieren und dessen Schutz und Management dazu dient, seinen ursprünglichen Charakter 
zu erhalten. 
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Großschutzgebiete, v.a. Nationalparke, sind 
prädestiniert dafür, den Wildnisanteil zu er-
höhen. Sechs Nationalparke verfügen der-
zeit noch nicht über die gemäß BNatSchG 
geforderten mindestens 50-prozentigen Flä-
chenanteile an Prozessschutzgebieten (= 
Kernzonen/Wildnis). Vier Gebiete verfügen 
mittlerweile über die nach dem IUCN-
Kategoriensystem erforderlichen 75 % (vgl. 
auch SCHERFOSE 2009). Für Biosphären-
reservate wird vom deutschen MAB-Natio-
nalkomitee ein mindestens 3-prozentiger 
Flächenanteil an Kernzonen für Prozess-
schutz gefordert (DEUTSCHES MAB-
NATIONALKOMITEE 2007); diese Vorgaben 

sind derzeit in fünf Gebieten noch nicht er-
füllt (s. Tabelle). 

Naturparke verfügen nur in Ausnahmefällen 
über größere ungenutzte Bereiche (Beispiel 
Naturparke Siebengebirge, Drömling, Stech-
lin-Ruppiner Land, Schwarzwald Mitte/Nord, 
Nuthe-Nieplitz). 

Durch die Ausweisung von weiteren überre-
gional großflächigen Wildnisgebieten soll 
bundesweit ein System an Wildnisgebieten 
entstehen, vor allem auch als Refugium für 
häufig stark gefährdete Arten (z.B. Arten mit 
hohem Ruheanspruch sowie an Alt- und 
Totholz gebundene Arten). 

Handlungserfordernisse 

 Die Länder und Großschutzgebiets-Verwaltungen sind aufgefordert, in Nationalparken und 
Biosphärenreservaten den Anteil an Kernzonen mindestens auf die gesetzlich bzw. vom 
MAB-Nationalkomitee vorgegebenen Anteile zu erhöhen. 

 Zur Behebung des Defizits an Wildnisgebieten in Deutschland ist der Beitrag der Groß-
schutzgebiete weiter zu verbessern, einerseits durch die Ausweisung weiterer, ausrei-
chend großer und qualitativ hochwertiger Nationalparke und andererseits durch die ver-
stärkte Einrichtung von Wildnisgebieten in Naturparken. 

 Neben den aktuellen Schwerpunkten bei der Ausweisung von Nationalparken (Wälder, 
Wattenmeer) sollten bei der Auswahl von Wildnisgebieten in Großschutzgebieten auch 
andere bisher nur vereinzelt vertretene Ökosysteme wie Moore, Küsten, Fließgewässer 
und Seen stärker berücksichtigt werden. 

Großschutzgebiete, in denen eine Erweiterung der Kernzonen erforderlich ist 

Nationalparke 
(Kernzonenanteile bisher < 50%) 

Biosphärenreservate 
(Kernzonenanteile bisher < 3%) 

Sächsische Schweiz 
Harz 

Vorpommersche Boddenlandschaft 
Eifel 

Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
Unteres Odertal 

Rhön 
Pfälzerwald-Nordvogesen 

Spreewald 
Südost-Rügen 

Flusslandschaft Elbe 
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2.3 Bereitstellung von  
 Ökosystemdienstleistungen 

Schutzgebiete zeichnen sich auch dadurch 
aus, dass sie eine Reihe von so genannten 
Ökosystemdienstleistungen zur Verfügung 
stellen. Dies sind Güter und Leistungen, die 
der Gesellschaft in der Regel kostenfrei zur 
Verfügung stehen. Dazu gehören neben der 
Erholungsfunktion (3.1), der Minderung von 
klimarelevanten Gasen (2.4) und der Bedeu-
tung für Bildung und Wissenschaft (3.4) u.a.  

 die Filter-, Puffer- und Speicherwirkun-
gen der Vegetation und des Bodens (u.a. 
saubere Luft, positive kleinklimatische 
Effekte, Humusbildung, Bindung von 
Nähr- und Schadstoffen, Verbesserung 
der Trinkwasserqualität),  

 der Schutz vor natürlichen Gefahren (u.a. 
Steilhangwälder als Bannwälder, Ab-
flachung von Hochwasserwellen durch 
natürliche Auen), 

 die Regulation des Wasserhaushaltes 
(insbesondere Verstetigung von Wasser-
ständen und des Abflussgeschehens 
durch Moore, Auen, Wälder und natur-
nahe Kleinstrukturen in der Landschaft),  

 die Regeneration von Fischbeständen 
(z.B. in Gewässerschutzgebieten und in 
Küstengewässern),  

 die natürliche Schädlingsbekämpfung 
(Vorkommen von Nützlingen in naturnahen 
Biotopen) und 

 die Funktion als Lebensraum von Bestäu-
berpopulationen (z.B. Wildbienen, Hum-
meln, Schmetterlinge, Käfer, Fliegen).  

Viele (Groß-)Städte beziehen beispielswei-
se ihre Trinkwasservorkommen aus umlie-
genden Großschutzgebieten, die sich durch 
hohe Waldanteile oder geringe Landnut-
zungsintensitäten auszeichnen und infolge-
dessen für die Neubildung von sauberem 
Grundwasser essentiell sind. Gleichzeitig 
handelt es sich oft um „Reinluftgebiete“, die 
für den Gesundheitsschutz elementar sind. 
Viele Auen sind im Laufe der Jahrhunderte 
stark eingeengt worden. Dies hat dazu ge-
führt, dass die Wassermengen schneller 
abgeführt werden, in den Mittel- und Unter-
läufen der Flüsse jedoch oft verheerende 
Überschwemmungen auslösen. Hier können 
Rückdeichungen wie am Beispiel des Bio-
sphärenreservats Flusslandschaft Elbe hel-

fen, diesen Trend 
umzukehren und 
Retentionsräume 
für naturnähere 
Auen zu entwi-
ckeln, die zudem 
als Filter für 
Schadstoffe wir-
ken, die Nähr-
stofffracht der 
Gewässer redu-
zieren und einen 
Mehrwert für die 
Erholung bieten. 

 

 

 

 

Deichrückverlegung bei Lenzen im Bereich des Biosphärenreservates Flusslandschaft 
Elbe (Foto: Katharina Nabel) 
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Dazu bedarf es auch neuartiger Finanzie-
rungsinstrumente wie  

 freiwilligem Zertifikatehandel (in Mecklen-
burg-Vorpommern wurden beispielsweise 
die Wald-Aktie und die Moor-Aktie [ge-
nannt MoorFuture] eingeführt. Durch den 
freiwilligen Erwerb dieser Aktien und den 
daran gebundenen Erlösen werden im 
Land zur verstärkten CO2-Bindung Wälder 
angepflanzt oder Moore renaturiert). 

 Ausgleichsleistungen von Wasserversor-
gern an Landwirte für die Reduktion von 
Dünge- und Pflanzenschutzmitteln (dies 
wird z.B. in Niedersachsen in Kooperati-
onsmodellen umgesetzt [s. http://www. 
nlwkn.niedersachsen.de/, „Grundwasser-
schutz & Landwirtschaft”]. Hierdurch wird 

die Ökosystemdienstleistung „Dargebot 
von sauberem Grundwasser“ erhalten. 
Gleichzeitig bieten die Ausgleichszahlun-
gen eine erste Grundlage, durch das Auf-
satteln weiterer Mittel z.B. aus Vertrags-
naturschutzprogrammen eine Umwand-
lung in naturschutzfachlich wertvolles 
Grünland zu fördern). 

 Einführung einer Stickstoff-Abgabe, de-
ren Aufkommen z.B. dazu genutzt wer-
den könnte, durch Stickstoffeinträge ge-
fährdete Biotope (Heiden, Trockenrasen) 
zu erhalten. 

 Einbeziehung überregional wirksamer 
Ökosystemleistungen in den Finanzaus-
gleich (s. Kasten). 

Naturschutz im Finanzausgleich – Beispiel Brasilien 

Brasilien hat sich gesetzlich verpflichtet, Schutzgebiete zum Erhalt der biologischen Vielfalt 
auszuweisen. Der zentralstaatliche „top-down“-Ansatz führte zu Widerständen auf der Ebene 
der Bundesstaaten und Kommunen, weil Schutzgebietsausweisungen im Widerspruch zu 
Plänen und Zielen wirtschaftlicher Entwicklung standen. Die Konflikte führten in den 90er Jah-
ren zu einem deutlichen Absinken der Neuausweisungen. Um dem Trend entgegenzuwirken 
und die unteren Ebenen aktiv in den Prozess einzubeziehen, wurde das Instrument der Hono-
rierung von Schutzgebieten im Finanzausgleich eingeführt. Ähnlich wie in Deutschland wer-
den in Brasilien bestimmte Steuereinnahmen zwischen den Gebietskörperschaften neu ver-
teilt, um eine einigermaßen ausgewogene Versorgung aller Bürger des Landes mit staatli-
chen Leistungen zu garantieren. In die Indikatoren zur Umverteilung wurde – je nach Bundes-
staat – der Umfang der ausgewiesenen Schutzgebiete einbezogen, zum Beispiel ihr Gebiets-
anteil. Gemeinden mit einem hohen Anteil bekommen dann aufgrund dieses Indikators mehr 
Geld zugewiesen als vergleichbare Gemeinden mit geringerem Schutzgebietsanteil. Der Vor-
reiterstaat Paraná hat inzwischen auch die Qualität von Schutzgebieten in sein Kriteriensys-
tem einbezogen. Hier konnten die Schutzgebietsausweisungen nach Einführung des Systems 
deutlich gesteigert werden (SCHRÖTER & RING 2006). 

Ökosystemdienstleistungen durch Deichrückverlegung 
zur Wiedergewinnung von 35.000 ha Überflutungsflächen 

(nach GROSSMANN et al. 2010, umgerechnet in jährliche Größen) 

Nährstofffracht – Eingesparte Kosten für alternative Maßnahmen zur Nitratmin-
derung (z.B. Landwirtschaft, Kläranlagen) 

16 Mio. € 

Hochwasserschutzfunktion – Durchschnittlich vermiedene Hochwasserschä-
den (sehr konservative Schätzung) 

6 Mio. € 

Erholung und Biodiversität – Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung für die Wir-
kungen auf Erholung und Biodiversität (konservative Schätzung/benefit transfer) 

31 Mio. € 
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Handlungserfordernisse 

 In Großschutzgebieten sollen vermehrt Synergieeffekte zwischen der Erhaltung der Le-
bensraumfunktion und der Erhaltung von Ökosystemdienstleistungen erzielt werden (z.B. 
Trinkwasserschutz durch Wildnisgebiete oder extensiv genutzte Grünlandbiotope). 

 Zur Sicherung hochwertiger Trinkwasservorkommen in Menge und Qualität sollten Reten-
tionsräume erhalten und geschaffen, Flächenversiegelungen vermieden und der Nährstoff- 
und Biozideintrag in für die Wassergewinnung relevanten Gebieten reduziert werden. 

 Damit Auen in Großschutzgebieten ihre volle Funktion für den Hochwasserschutz wahr-
nehmen können, sollten sie dort wo kurz- bis mittelfristig möglich mehr Raum bzw. ihre 
ehemals natürliche Ausdehnung zurück erhalten. 

 Zur Förderung von Arten zur natürlichen Schädlingsbekämpfung bzw. von Arten mit 
Bestäuberfunktion sind in kulturlandschaftsgeprägten Großschutzgebieten ausreichend 
Anteile der entsprechenden Ökosysteme und Habitate vorzuhalten (Hecken, blütenreiche 
Wiesen und Wegränder, Säume, etc.). 

 Zur Honorierung der ökologischen Leistungen und als Anreiz für ihre Weiterentwicklung 
sind innovative Finanzierungsinstrumente auch unter Einbeziehung der Privatwirtschaft zu 
entwickeln. 
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2.4 Beitrag zur Abpufferung des  
 Klimawandels 

Großschutzgebiete und die in ihnen leben-
den Menschen können einen nicht unerheb-
lichen Beitrag zur Minderung der Auswirkun-
gen bzw. Abschwächung des Klimawandels 
leisten und müssen ihr Management auch 
darauf abstellen. Dazu sollte die Landnut-
zung so erfolgen, dass möglichst wenig 
Treibhausgase freigesetzt werden. Bei-
spielsweise sollte der Umbruch von Grün-
land zu Äckern vermieden werden, weil hier-
durch viel CO2  freigesetzt wird. Eine Ver-
meidung oder Reduzierung der Freisetzung 
von CO2 zur Minderung des Klimawandels 
kann durch Wiedervernässung von entwäs-
serten Mooren und Feuchtgebieten ein-
schließlich landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzter Moorböden sichergestellt werden. 
Immerhin befinden sich rund 50 % der für 
das Schutzgebietsnetz Natura 2000 gemel-
deten Moore in Deutschland innerhalb der 

Kulisse der Großschutzgebiete. Aktuelle 
wissenschaftliche Untersuchungen weisen 
darauf hin, dass auch in langjährig unbewirt-
schafteten Wäldern weiterhin eine Kohlen-
stoffakkumulation stattfindet (LUYSSAERT et 
al., 2008). 

Biosphärenreservate sollen Modellland-
schaften für eine ausgewogene Mensch-
Umwelt-Beziehung und dauerhaft umwelt-
gerechte Lebens- und Wirtschaftsweise 
sein. Der beschleunigte Klimawandel stellt 
daher für die Biosphärenreservate eine be-
sondere Herausforderung dar. Dort entwi-
ckelte oder erfolgreich angewendete Maß-
nahmen und Praktiken zur Minderung des 
Klimawandels (z.B. Klimaschutzmaßnah-
men in den Siedlungen, Förderung regiona-
ler Wirtschaftskreisläufe, naturverträgliche 
Nutzung regenerativer Energien, Stärkung 
des ÖPNV etc.) sollten auch verstärkt in den 
anderen Großschutzgebieten, insbesondere 
den Naturparken, angewendet werden. 

Handlungserfordernisse 

 Im Wasserhaushalt geschädigte Moore und Feuchtgebiete (inkl. Feuchtwälder) in Groß-
schutzgebieten sollten wiedervernässt werden. Ackerbaulich genutzte Moorböden sollten 
zumindest in Grünland umgewandelt werden. 

 Die Anteile von Prozessschutzflächen in Großschutzgebieten sollten erhöht werden 
(betrifft v.a. Wälder). Weiterhin förderlich ist eine Extensivierung der forstlichen Nutzung. 

 Wo es naturschutzfachlich geboten ist, sollten die Waldanteile in Großschutzgebieten er-
höht werden. 

 Der Umwandlung von Grünland in Äcker sollte Einhalt geboten werden; gleichzeitig sollten 
Wege zur Pflege, zum Erhalt und zur Wiederherstellung von wertvollem Grünland aufge-
zeigt, erprobt und ermöglicht werden. 

 Aufklärung, Beratung und ggf. Förderung von Klimaschutzmaßnahmen wie z.B. Gebäude-
dämmung oder Nutzung erneuerbarer Energien gehören auch für den Siedlungsbereich in 
Großschutzgebieten zu den Aufgaben der Verwaltungen und sollten verstärkt wahrgenom-
men werden. 

 Großschutzgebiete, d.h. Biosphärenreservate und Naturparke, bieten sich an, um darin in 
Modellprojekten die naturverträgliche Nutzung regenerativer Energien, die im Einklang mit 
Biodiversitätszielen steht, zu erproben und auszubauen. 

 Instrumente der Nachhaltigkeit wie der ÖPNV und die Regionalvermarktung in Biosphä-
renreservaten und Naturparken sowie im Umfeld von Nationalparken sind auszubauen 
und im Rahmen von Partnerinitiativen zu stärken. 
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3 Gesellschaftliche Funktionen 
 der Großschutzgebiete  

3.1 Nachhaltige Tourismusentwicklung 
 und Naturerlebnis 

Großschutzgebiete stellen attraktive touristi-
sche Destinationen dar und ermöglichen 
dem Besucher und der lokalen Bevölkerung 
vorbildhaft Naturerlebnisse. Sie bieten gute 
Voraussetzungen, Motoren einer umweltver-
träglichen touristischen Entwicklung zu sein.  

Die deutschen Nationalparke generieren 
durch den Tourismus erhebliche regional-
ökonomische Effekte (JOB et al. 2005, 2009). 
Ca. 51 Millionen Menschen besuchen jähr-
lich die deutschen Nationalparke und bewir-
ken damit einen Bruttoumsatz von rund  
2,1 Milliarden Euro. Für Naturparke und Bio-
sphärenreservate sind ebenfalls bedeutende 
zusätzliche wirtschaftliche Effekte durch 
Tourismus zu erwarten und zum Teil auch 
bereits wissenschaftlich belegt. Über die 
zielgerichtete Kommunikation dieser ökono-
mischen Effekte kann eine erhebliche Stei-
gerung der Identifikation mit den Schutzge-
bieten erzielt werden. 

Voraussetzung für eine nachhaltige und na-
turverträgliche Tourismusentwicklung sind 
Konzepte und Strategien, die auf einer Ko-
operation zwischen Tourismus und Schutz-
gebietsmanagement aufbauen, wobei die 
gesamte Region einzubeziehen ist. Neben 
der Beteiligung der Bevölkerung und weite-
rer lokaler Akteure ist die enge Verknüpfung 
mit umweltverträglicher Mobilität und regio-

naler Wirtschaft ein wichtiger Erfolgsfaktor. 
Entsprechende Konzepte und touristische 
Leitbilder existieren aktuell für eine Reihe 
von Gebieten z.B. im Rahmen der Europäi-
schen Charta und von LEADER (ENGELS & 
JOB-HOBEN 2009). 

3.2 Naturverträglich erzeugte Güter 
 und Dienstleistungen – 
 nachhaltiges Wirtschaften 

Durch Herstellung und Vermarktung von 
Qualitätsprodukten aus naturverträglichen 
Nutzungsformen können Regionen Wettbe-
werbsvorteile gegenüber konventionellen 
Produkten des globalisierten Weltmarkts 
erzielen, die lokale Ökonomie stärken und 
gleichzeitig von extensiver Nutzung abhän-
gige Biodiversität erhalten.  

2007 zählte der Deutsche Verband für 
Landschaftspflege (DVL) 537 Initiativen, die 
eine ökologisch, wirtschaftlich und sozial 
nachhaltige Entwicklung durch Vermarktung 
naturverträglich erzeugter regionaler Güter 
und Dienstleistungen zum Ziel hatten (BFN 
2008a; S. 228). Schwerpunkte liegen u.a.  
in Biosphärenreservaten (z.B. Schaalsee, 
Flusslandschaft Elbe, Pfälzerwald-Nord-
vogesen, Rhön, Spreewald und Schorfhei-
de-Chorin) und Naturparken (z.B. Süd-
schwarzwald, Bergisches Land, Bayerischer 
Wald), die sich aufgrund ihrer Naturausstat-
tung und eines übergreifenden Gebietsma-
nagements besonders hierfür eignen. Viele 
Biosphärenreservate und Naturparke haben 
zudem eigene Regionalmarken entwickelt 

Beispiel Gesundheitsregion Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge 

Der Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge bietet dem Besucher mit seiner Vielfalt an na-
türlichen Heilmitteln wie Moor, Sole und Heilwasser und den zahlreichen Heilbädern, Kurorten 
sowie medizinischen und Wellness-Einrichtungen eine große Auswahl an Gesundheits- und 
Naturerlebnisangeboten. Aufgrund seiner geografischen Lage und seines hohen Waldanteils 
ist die Luft besonders sauber und die Wärmebelastung gering. Dieses milde und reizarme 
Schonklima wird bei Klimatherapien eingesetzt, insbesondere bei Erkrankungen der Atemwe-
ge. Entlang von KlimaErlebnisRouten werden die Wechselwirkungen von Klima, Natur und 
menschlicher Gesundheit erlebbar gemacht. 
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(vgl. KULLMANN 2007). Die Angebote umfas-
sen auch regenerative Energien, Wellness- 
und Gesundheitsangebote sowie Natur- und 
Umweltbildung (s.u.). Großschutzgebiete 
bieten mit ihrem speziellen Image und bei 
einem übergreifenden Gebietsmanagement 
besondere Potenziale, sich in solchen Märk-
ten gut zu positionieren. 

3.3 Umwelt- und naturgerechte 
 Landnutzung, Agrar- und 
 Umweltförderung 

Zur Sicherung der biologischen Vielfalt ge-
hören insbesondere in Biosphärenreserva-
ten und Naturparken auch die Erhaltung und 
Weiterentwicklung besonders naturverträgli-
cher Nutzungs- und Bewirtschaftungsfor-
men. Hierzu gehören der ökologische Land-
bau, verschiedene Formen naturgerechter 
Forst- und Fischereiwirtschaft sowie traditio-
nelle Nutzungsformen (wie z.B. Streuobstan-
bau, Hüteschafhaltung, Mittelwaldnutzung, 
Streuwiesennutzung), die Lebensräume für 
eine Vielzahl von Arten erhalten. 

Besonders in grünlandgeprägten Regionen 
stellt neben Intensivierungstendenzen, z.B. 
durch vermehrten Umbruch und anschlie-
ßenden Anbau nachwachsender Rohstoffe, 
in besonderem Maße 
auch die Aufgabe 
naturschutzgerechter 
Nutzungen ein massi-
ves Problem dar 
(BFN 2009a). Betrof-
fen sind eine Reihe 
von gefährdeten oder 
geschützten Grün-
landbiotoptypen wie 
Magerrasen, Berg-
wiesen, Feuchtwie-
sen sowie Zwerg-
strauchheiden. Für 
großflächigere Ein-
heiten kann das Kon-
zept der halboffenen 

Weidelandschaften (z.B. BUNZEL-DRÜKE et 
al. 2008, RIECKEN et al. 2004) in Kombinati-
on mit der Agrarumweltförderung einen Lö-
sungsweg darstellen und eine ökonomische 
Perspektive bieten.  

In klein parzellierten Regionen können solche 
Modelle durch Kooperationen, Flächenzu-
sammenlegungen und den Aufbau von Wei-
degemeinschaften umgesetzt werden. Mittler-
weile gibt es erste Beispiele von Privatunter-
nehmern, die dieses Konzept auch in Kombi-
nation mit touristischen Angeboten sowie ei-
ner verstärkten Direktvermarktung zum Un-
ternehmensmodell entwickelt haben. 

Zur Aufrechterhaltung und Weiterentwick-
lung einer natur- und umweltgerechten 
Landnutzung sind auch zukünftig die Förder-
instrumente im Rahmen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik von zentraler Bedeutung. Her-
vorzuheben sind u.a. die Agrar- und Wald-
umweltmaßnahmen und der Vertragsnatur-
schutz (THOMAS et al. 2009). Sie können ge-
zielt zur Erhaltung und Pflege extensiv ge-
nutzter Kulturlandschaften und innovativer 
Formen naturverträglicher Landnutzung ein-
gesetzt werden und dienen dabei gleichzei-
tig auch der Aufrechterhaltung attraktiver 
Landschaften für Naherholung und Natur-

Halboffene Weidelandschaft (Foto: U. Riecken) 
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tourismus. Jedoch kommen GÜTHLER & OR-

LICH (2009) zu dem Ergebnis, dass für sämtli-
che Naturschutzmaßnahmen im Rahmen 
des Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des Ländlichen Raumes 
(ELER) im Zeitraum 2007 bis 2013 in 
Deutschland insgesamt nur 1,86 Milliarden € 
an öffentlichen Mitteln zur Verfügung stehen, 
während allein für die Umsetzung von Natura 
2000 ca. 4,34 Milliarden € benötigt würden. 

Die Bedeutung der genannten Förderinstru-
mente spiegelt sich im überdurchschnittli-
chen Anteil an Förderflächen, die (basierend 
auf einer Auswertung von vier Bundeslän-
dern) in Naturparken gut 20 %, in Biosphä-
renreservaten knapp 30 % und in National-

parks über 50 % der Fläche ausmachen. 
Der Mittelwert liegt für vergleichbare Flä-
chentypen außerhalb von Großschutzgebie-
ten bei nur 12 % (NITSCH et al. 2009). Für 
viele Landwirte bedeutet die freiwillige Teil-
nahme an diesen Programmen eine zusätzli-
che Einkommensquelle und eine Möglichkeit 
zur Aufrechterhaltung einer auch aus Natur-
schutzsicht wünschenswerten Bewirtschaf-
tung. Der LEADER-Ansatz des ELER fördert 
in beispielhafter Form Ansätze einer sektor-
übergreifenden Kooperation lokaler Akteure, 
die Naturschutz, Landnutzung und regionale 
Wirtschaft (z.B. Ökotourismus und Regional-
vermarktung) miteinander verbindet. Groß-
schutzgebiete sind hierfür ideale Partner. 

Handlungserfordernisse 

 Die regionalwirtschaftlichen Auswirkungen von Großschutzgebieten (u.a durch Tourismus, 
Vertragsnaturschutz, Regionalvermarktung etc.) sollten regelmäßig erfasst und bewertet 
werden.  

 Die bisher durchgeführten Einzelanalysen sollten zu einem systematischen und kontinuier-
lichen sozio-ökonomischen Monitoring aller Großschutzgebiete zusammengeführt werden. 
Dies ermöglicht es, das Management von Schutzgebieten so zu gestalten, dass ihre Po-
tenziale zur Stützung einer nachhaltigen regionalen Entwicklung optimal genutzt werden 
können. 

 Für alle Großschutzgebiete, insbesondere Biosphärenreservate und Naturparke, sind Kon-
zepte für naturverträgliches Wirtschaften zu entwickeln und umzusetzen. Zur engen Ein-
bindung touristischer Partner sollten z.B. Partner-Initiativen zwischen Großschutzgebieten 
und Tourismus (wie „Partner der Nationalen Naturlandschaften“) gefördert bzw. unterstützt 
werden. Die Großschutzgebiets-Verwaltungen sollten über Qualifizierungsmaßnahmen 
oder Personalverstärkungen hierfür als Akteure gestärkt werden. 

 Programme für die ländliche Entwicklung sowie die Regional- und Wirtschaftsförderung 
sollten die spezifischen Anforderungen an eine naturverträgliche Landnutzung in Groß-
schutzgebieten in besonderer Weise berücksichtigen (z.B. regionale Vernetzung von Ak-
teuren, großflächige Weidelandschaften.). Die dafür zur Verfügung stehenden Förderpro-
gramme sollten dem tatsächlichen Finanzbedarf angepasst werden und finanziell besser 
ausgestattet sein, um Bedarf und Potenzialen der Großschutzgebiete gerecht zu werden.  

 Die Naturschutzberatung der in Großschutzgebieten wirtschaftenden Landwirte muss eine 
zentrale Aufgabe der Großschutzgebiets-Verwaltungen werden. 
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3.4 Bildung für nachhaltige 
 Entwicklung, Forschung und 
 ökologische Umweltbeobachtung  

Das BNatSchG schreibt für Nationalparke 
die Aufgabe einer „naturkundlichen Bildung“ 
und der „wissenschaftlichen Umweltbe-
obachtung“ vor [§ 24 (2) BNatSchG]. Bio-
sphärenreservate dienen explizit der 
„Bildung für nachhaltige Entwicklung“, der 
„Forschung“ und der „Beobachtung von Na-
tur und Landschaft“ [§ 25 (2) BNatSchG]. 
Auch in Naturparken findet Bildung für nach-
haltige Entwicklung statt, obwohl dies bisher 
noch nicht im BNatSchG verankert ist. 

Das Konzept der Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) (UN-Dekade 2005-2014; 
www.bne-portal.de) vermittelt Menschen auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtetes Denken und 
Handeln und versetzt sie in die Lage, Ent-
scheidungen für die Zukunft zu treffen und 
dabei abzuschätzen, wie 
sich das eigene Handeln 
auf künftige Generatio-
nen oder das Leben in 
anderen Weltregionen 
auswirkt. Es ist ein sol-
cher breiter integrativer 
Bildungsansatz, den mo-
derner Naturschutz in 
Großschutzgebieten zur 
Bewältigung seiner Auf-
gaben benötigt. Die tradi-
tionelle naturkundliche 
Wissensvermittlung spielt 
hierbei eine wichtige Rol-
le, sie ist jedoch z.B. um 
konkrete sozioökonomi-
sche und globale Quer-
bezüge sowie um die 
Vermittlung von Kompe-
tenzen zu ergänzen. 

Bis heute wird das Kon-
zept der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung 
allerdings in vielen Groß-

schutzgebieten noch nicht umgesetzt 
(Umfrage von EUROPARC im Sommer 
2008). Viele Gebietsverwaltungen sehen es 
als thematisch zu breit angelegt und damit 
zu komplex an. Hier mangelt es an Fach-
kräften für eine zielgruppenspezifische Ver-
mittlung dieses Bildungsansatzes. 

Seit den 1990er Jahren hat die naturschutz-
bezogene Bildungsarbeit in Großschutzge-
bieten eine positive Entwicklung genommen. 
Mittlerweile verfügen alle Nationalparke über 
gut ausgestattete Nationalparkzentren sowie 
alle Biosphärenreservate über Informations- 
und Bildungseinrichtungen. Von den über 
100 Naturparken sind dagegen nur etwas 
mehr als 50 % mit Informationseinrichtungen 
ausgestattet (s. auch BFN 2008a). 

Die Erreichung der Ziele und Funktionen von 
Großschutzgebieten ist ohne konstante öko-
logische Umweltbeobachtung nur schwer zu 

Auskunft durch Ranger am Informationsstand des Müritz-Nationalparks 
(Foto: J. Brüggemann) 
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beurteilen, notwendige Anpassungen im Ma-
nagement sind ohne ein Monitoring kaum 
rechtzeitig einzuleiten. Darüber hinaus steht 
gerade in Biosphärenreservaten neben ei-
nem Monitoring auch eine angewandte, vor-
nehmlich interdisziplinär und umsetzungsori-

entiert ausgerichtete Forschung im Fokus. 
Ihr Ziel ist es, neue Wege des harmonischen 
Zusammenlebens von Mensch und Natur zu 
entwickeln und zu erproben; sie ist zudem 
notwendig, um dem Auftrag als Modellregio-
nen gerecht zu werden.  

Handlungserfordernisse 

 Das Konzept der Bildung für nachhaltige Entwicklung ist als integraler Bestandteil ihrer Auf-
gaben in allen Großschutzgebieten umzusetzen. Auch Naturparke sind in diesem Sinne wei-
ter zu entwickeln.  

 Zur Optimierung ihrer Bildungsarbeit sowie zur Integration des Konzeptes der Bildung für 
nachhaltige Entwicklung wird empfohlen, dass die Großschutzgebiete ihre Kompetenzen 
auch personell stärker als bisher mit BNE-Expertinnen und -Experten ergänzen und mit an-
deren Institutionen und Bildungsträgern, wie beispielsweise Schulen und Volkshochschulen, 
aber auch mit außerschulischen Lernorten (z.B. aus dem Kontext Globales Lernen) zusam-
menarbeiten. 

 Insbesondere in Naturparken sollten weitere Informations- und Bildungsstätten eingerichtet 
werden. 

 Biosphärenreservate sollten vermehrt zum Gegenstand von übergreifenden Forschungspro-
grammen gemacht werden. Sie stellen ideale Objekte für Fragen der Nachhaltigkeitsforschung 
dar. Daneben sind mit Blick auf alle Funktionen die Voraussetzungen für ein integratives Moni-
toring zu schaffen.  
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4 Umsetzung der Großschutz-
gebietsfunktionen durch ein 
entsprechendes Gebiets-
management  

Zum Management von Großschutzgebieten 
gehören administrative Aufgaben, die konti-
nuierliche Kommunikation mit der Bevölke-
rung, Interessensvertretern und Entschei-
dungsträgern, die Erstellung von Planwer-
ken und Konzepten, die Durchführung und 
Begleitung von Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen, Besucherlenkung und -be-
treuung sowie die Gebietskontrolle. Zu den 
weiteren Aufgaben zählen Forschung, Moni-
toring und Erfolgskontrolle, Bildung und Öf-
fentlichkeitsarbeit (z.B. in Informationszent-
ren), die Bereitstellung von Erholungs- und 
Naturerlebnisangeboten und die Betreuung 
von Kooperationsprojekten zumeist mit regi-
onalen Akteuren (z.B. Junior-Ranger, Natio-
nalpark-Partnerschaften), aber auch die in-
ternationale Zusammenarbeit. Zur professi-
onellen erfolgreichen Aufgabenwahrneh-
mung setzt dies eigene Verwaltungen mit 
ausreichender Ausstattung an Kompeten-
zen sowie Personal und Sachmitteln voraus. 
Nur aufgabenadäquat ausgestattet werden 
die Verwaltungen von ihren Partnern ernst 
genommen, können auf Augenhöhe kom-
munizieren und ein erfolgreiches Manage-
ment betreiben. Beispiel gebend sind hier 
die deutschen Nationalparke, obgleich auch 
hier bei einigen Parken die Perso-
naldecke mit drei (Hamburgisches 
Wattenmeer) bzw. neun Mitarbei-
tern (Unteres Odertal) eindeutig zu 
gering ist (SCHERFOSE 2009).  

In Anbetracht der o.g. Aufgabenfülle 
deutlich zu gering ist die Personal-
ausstattung einiger Biosphärenre-
servate wie Berchtesgaden, Blies-
gau, Pfälzerwald-Nordvogesen, 
Bayerische Rhön, Schwäbische Alb 
und Flusslandschaft Elbe (MV) 
bzw. der meisten Naturparke (hier 

liegt die aktuelle Spanne bis auf wenige Aus-
nahmen zwischen 0,5 und 5 Stellen); dies gilt 
i.d.R. auch für die Finanzausstattung. Gera-
de mit Blick auf die oben beschriebene Auf-
gabenfülle ist neben der Anzahl der Mitarbei-
ter auch auf eine hinreichende Qualifikation 
des Personals zu achten, da sonst die Ge-
fahr besteht, dass bestimmte Aufgaben aus 
dem breiten Portfolio nicht bzw. nicht fachlich 
kompetent erfüllt werden können. 

Insbesondere in den neuen Bundesländern 
kam es seit Etablierung der meisten Groß-
schutzgebiete Anfang der 1990er Jahre zu 
massivem Personalabbau. Weitere Einspa-
rungen würden einige Großschutzgebiets-
Verwaltungen demnächst handlungsunfähig 
und zu sogenannten paper-parks machen. 
Zudem verfügen diverse Großschutzgebiete 
nicht über wichtige behördliche Zuständig-
keiten (z.B. die einer Unteren Naturschutz-
behörde, Unteren Forst- und Jagdbehörde, 
Unteren Wasser- oder Fischereibehörde) für 
eine erfolgreiche Aufgabenwahrnehmung. 

Eine schutzgebietsbezogene Planung stellt 
eine wichtige Grundlage für eine erfolgreiche 
Gebietsentwicklung dar. Der Umsetzung von 
erforderlichen Naturschutzmaßnahmen auf 
Privatflächen (Beispiel: Vertragsnaturschutz) 
sind oft enge Grenzen gesetzt; Flächen der 
öffentlichen Hand bieten demgegenüber we-
sentlich bessere Voraussetzungen. Hieraus 

Anteil der ausgezahlten Bundesmittel im Fördertitel Naturschutz-
großprojekte innerhalb der Kulisse der Großschutzgebiete 
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ergibt sich eine besonders hohe Verantwor-
tung der öffentlichen Hand mit ihren Flächen 
bei der Unterstützung von Naturschutzmaß-
nahmen in den Großschutzgebieten. Ein Ver-
kauf solcher für den Naturschutz bedeutsa-
mer Flächen wird dieser Verantwortung nicht 
gerecht. 

Der Bund hat die Großschutzgebiete in den 
vergangenen Jahrzehnten maßgeblich über 
Projekte im Rahmen des Förderprogramms 
Naturschutzgroßprojekte unterstützt, rund 
50 % aller Bundesfördermittel dieses Pro-
gramms flossen in die Großschutzgebiete 
(s. Grafik). 

Handlungserfordernisse 

 Zur zielgerichteten Weiterentwicklung von Großschutzgebieten bedarf es verbindlicher und 
aktueller Managementpläne. Dort, wo diese nicht oder veraltet vorliegen (insbesondere 
viele Naturparke), sind sie neu zu erstellen. Dabei ist eine Abstimmung mit den Zielsetzun-
gen der innerhalb der Großschutzgebiete liegenden Natura 2000-Gebiete erforderlich. 

 Einige Nationalparke sowie viele Biosphärenreservate und fast alle Naturparke benötigen 
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben und zur Umsetzung der Managementpläne drin-
gend weiteres qualifiziertes Personal und eine Erhöhung der zur Verfügung stehenden 
Sachmittel. Hier sind die Länder gerade in Zeiten knapper Kassen gefordert, zusätzlich 
nach innovativen Lösungen zu suchen (z.B. Aufbau von flankierenden Stiftungen sowie 
von Partnerschaften mit der Wirtschaft). Auch sollte eine Honorierung der von Großschutz-
gebieten erbrachten gesellschaftlichen Leistungen unter Anwendung innovativer Finanzie-
rungsinstrumente (etwa Einbindung in den kommunalen Finanzausgleich) aktiv gefördert 
werden. 

 Die Verwaltungen müssen in der Lage sein, ihre Aufgaben adäquat wahrzunehmen. Dazu 
ist es erforderlich, ihre Rolle gegenüber anderen Verwaltungen und Akteuren zu stärken. 
Die Länder sollten daher prüfen, inwieweit ihre Großschutzgebiete mit weiteren behördli-
chen Zuständigkeiten ausgestattet werden müssen. 

 Das Defizit an Rangern, die einen Berufsabschluss als geprüfte Natur- und Landschafts-
pfleger haben sollten, in einigen Nationalparks sowie vielen Biosphärenreservaten und 
Naturparken muss behoben werden. Vorgeschlagen wird die Etablierung einer hauptamtli-
chen Naturwacht. 

 Damit Großschutzgebiete sich weiter zu Vorbildlandschaften entwickeln können, bedarf es 
der Aufarbeitung und Rückkopplung der durchgeführten Maßnahmen und eingetretenen 
Entwicklungen durch ein ausreichendes Maß an Forschung, Monitoring und Erfolgskon-
trollen (vgl. auch BFN 2008b). 

 Der Bund sollte seiner Verantwortung für international und national bedeutsame Schutzge-
biete auch weiterhin in vollem Umfang gerecht werden und weitere Förderprojekte initiie-
ren bzw. unterstützen. 

 Ein Verkauf von Bundes- und Landesflächen oder von Flächen der Kommunen in den be-
sonders geschützten Bereichen von Großschutzgebieten sollte grundsätzlich ausgeschlos-
sen werden. 

 Länder und Kommunen sind außerdem angehalten, die Ziele der Großschutzgebiete ins-
besondere auf ihren Eigentumsflächen aktiv zu unterstützen (z.B. durch Ausweisung als 
Kernzonen oder Durchführung bzw. Zulassung bestimmter Naturschutzmaßnahmen). 
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Wichtige anzustrebende landschaftsökologi-
sche Qualitätsmerkmale von Nationalparken 
sind eine ausreichende Größe, ein hoher 
Wildnis-Anteil (Minimum: 50 % gemäß 
BNatSchG, 75 % gemäß IUCN), ein hoher 
Grad an Naturnähe, eine gemessen am 
Standortpotenzial hohe bzw. standorttypi-
sche Biodiversität, eine geringe Zerschnei-
dung sowie hohe Flächenanteile in öffentli-
chem Eigentum. Nationalparke und Bio-
sphärenreservate sollten außerdem alle 
supranational bedeutsamen Ökosystemty-
pen Deutschlands abdecken. 

Bei den Biosphärenreservaten zählen hohe 
Anteile an naturschutzfachlich wertvollen Na-
tur- und insbesondere Kulturlandschaften, 
ein hoher Grad an Naturnähe sowie eine ho-
he Biodiversität (inkl. Kultursorten und Ras-
sen), großflächige Kern- und Pflegezonen, 
ein hoher Anteil Umwelt entlastender Bewirt-
schaftungs- und (Land-)Nutzungsweisen und 
ein geringer Energie- und Rohstoffverbrauch 
auch im sekundären und tertiären Wirt-
schaftssektor zu den wichtigen Qualitäts-
merkmalen. Im Kontext der UNESCO-
Anerkennung kommen soziokulturelle Quali-
tätsmerkmale sowie eine hohe Umsetzung 
von Forschung, Bildung und Umweltbeo-
bachtung hinzu (DEUTSCHES MAB-
NATIONALKOMITEE 2004). Für eine erfolgrei-
che Arbeit ist neben der Unterstützung durch 
die Umweltverwaltung das Engagement an-
derer Ressorts und gesellschaftlicher Grup-
pen notwendig. 

Die landschaftliche Qualität der Naturparke 
übersteigt in vielen Fällen bzw. Bereichen 
kaum die der Normallandschaft, so dass der 
gesetzlich intendierte Qualitätsunterschied 
oft nicht erkennbar ist. Naturparke bestehen 
durchschnittlich zu 60 % aus Schutzgebie-
ten (allerdings zumeist nur solchen mit 
schwacher Schutzfunktion wie Landschafts-

5 Weiterentwicklung des 
deutschen Großschutz-
gebietssystems  

Das deutsche Großschutzgebietssystem 
muss in quantitativer und qualitativer Hin-
sicht weiterentwickelt werden. Übergeordne-
tes Ziel sollte es sein, dass alle Großland-
schaften Deutschlands möglichst repräsen-
tativ über Großschutzgebiete erfasst sind. 
Vorschläge dazu finden sich u.a. bei STEER 
et al. (2008). So sind beispielsweise die Flä-
chenanteile von Nationalparken und Bio-
sphärenreservaten an der Landesfläche im 
internationalen Vergleich gering (vgl. ALTE-

MEIER & SCHERFOSE 2009). Die aktuellen 
Nationalparkinitiativen Steigerwald, Teuto-
burger Wald (gekoppelt mit Senne) und Lie-
beroser Heide sind deshalb sehr zu be-
grüßen. Auch der südwestdeutsche Raum 
(Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz) ist 
hinsichtlich der Ausstattung mit Nationalpar-
ken noch defizitär. Eine frühzeitige Einbin-
dung und Akzeptanz der Menschen vor Ort 
sowie ein gerechter Vorteilsausgleich sind 
dabei wichtige Voraussetzungen. Um die 
Qualität der Parke zu erhöhen, hat das BfN 
die mit einer Evaluation der Parke verbun-
dene Entwicklung von Qualitätskriterien und 
-standards für die deutschen Nationalparke 
(EUROPARC 2008) und die Qualitätsoffen-
sive Naturparke (VDN 2010) maßgeblich 
gefördert. Die MAB-Geschäftsstelle beim 
BfN hat die Weiterentwicklung der nationa-
len Kriterien zur Anerkennung und Überprü-
fung der deutschen Biosphärenreservate 
durch das MAB-Nationalkomitee und die 
Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in-
tensiv unterstützt und begleitet die periodi-
schen Evaluierungen. Damit wird wichtigen 
Elementen des Arbeitsprogramms für 
Schutzgebiete des Übereinkommens über 
die biologische Vielfalt (Convention on Bio-
logical Diversity – CBD) aus dem Jahre 
2004 Rechnung getragen.  
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schutzgebieten), sie werden deshalb dem 
Anspruch von Schutzgebieten schon allein 
aufgrund dieser Tatsache bislang oft weni-
ger gerecht. Zu den erstrebenswerten Quali-
tätsmerkmalen zählen deshalb hier insbe-
sondere eine rechtskräftige Ausweisung per 

Verordnung (keine Erklärungen), hohe An-
teile an NSG, ein hoher Grad an Naturnähe, 
ein guter Biotopverbund, vergleichsweise 
geringe Nutzungsintensitäten bzw. hohe 
Anteile an ökologischem Landbau und na-
turverträglicher Forstwirtschaft (z.B. FSC). 

Handlungserfordernisse 

 Zur Erhöhung des Wildnisanteiles in Deutschland (s.o.) bedarf es der Ausweisung weiterer 
Nationalparke. Dies gilt z.B. für Wälder der Mittelgebirge und des Tieflandes und insbe-
sondere für Südwestdeutschland, da Länder wie Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg 
bisher noch keine Nationalparke aufzuweisen haben. 

 Auch die Ausweisung weiterer Biosphärenreservate wird empfohlen. Die Unterstützung 
der Bevölkerung ist hierfür eine entscheidende Grundlage. 

 In den Biosphärenreservaten bedarf es insbesondere einer Fortsetzung und Optimierung 
der integrativen Förderung der drei Funktionen (Schutz der biologischen Vielfalt, nachhalti-
ges Wirtschaften sowie Forschung und Bildung) und der entsprechenden ressortübergrei-
fenden Unterstützung. Mit Blick auf die drei Zonen sollten insbesondere 

 der Mindestanteil an Kernzonenfläche von 3 % unbedingt eingehalten, eine Aufgliede-
rung in kleine Splitterflächen vermieden und wo möglich ein höherer Flächenanteil an-
gestrebt werden, 

 die in der Pflegezone im Vordergrund stehende Pflege und Entwicklung einer artenrei-
chen Kulturlandschaft dauerhaft gesichert werden und 

 nachhaltige Wirtschaftsweisen, unter anderem durch Lernen aus positiven Verfahren 
in den Pflegezonen vermehrt Einzug in die Entwicklungszone halten. 

 Die Qualität der Naturparke ist kontinuierlich zu verbessern. Das BfN unterstützt die Quali-
tätsoffensive Naturparke des VDN nachdrücklich und fordert diesbezüglich konkrete Aktivi-
täten aller an der Naturparkentwicklung Beteiligten wie eine rechtskräftige Ausweisung, 
eine ausreichende Grundfinanzierung durch die zuständigen Bundesländer, den Aufbau 
von Naturparkverwaltungen mit hauptamtlicher Geschäftsführung und der Einrichtung von 
Ranger-Stellen, die Anerkennung der Naturparke als Träger öffentlicher Belange, eine ver-
stärkte Umsetzung von Naturparkplänen (vgl. dazu VDN 2008) und die Erarbeitung von 
z.B. Stiftungsmodellen zur zusätzlichen Finanzierung. 

 Damit die nationale Sichtweise mit zum Tragen kommt, sollten sich die Länder bei der 
Neuausweisung von Biosphärenreservaten und Naturparken mit dem Bund abstimmen. 
Mittelfristig wird hier eine Benehmensregelung vorgeschlagen. 
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